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§ 4 JBA-G Grundsätze der
Aufgabenerfüllung

 JBA-G - Justizbetreuungsagentur-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

§ 4.

Die Justizbetreuungsagentur hat dafür Sorge zu tragen, dass das für die Betreuung der Insassen in Justizanstalten zur

Verfügung gestellte Personal die anerkannten Methoden insbesondere der Psychiatrie, Psychotherapie, (klinischen)

Psychologie, Medizin, Zahnmedizin, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, P8ege, Pädagogik und Sozialarbeit

beachtet und die Erreichung der Vollzugszwecke nach dem Strafvollzugsgesetz sowie die Aufrechterhaltung der

Sicherheit und Ordnung in den Justizanstalten unterstützt, soweit dies im Zusammenhang mit der Erfüllung von

Betreuungsaufgaben steht.
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